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1. Der Regierungsrat genehmigt das beigelegte Schreiben an den Bund. 

Begründung 
Mit der Änderung des Kollektivanlagegesetzes KAG sollen kollektive Kapital-
anlagen, die ausschliesslich qualifizierten Anlegerinnen und Anlegern offen-
stehen und von spezifischen von der FINMA beaufsichtigten Instituten ver-
waltet werden, von der Bewilligungs- und Genehmigungspflicht befreit 
werden (sog. Limited Qualified Investor Fund; L-QIF). Der Regierungsrat un-
terstützt diese für den Fondsstandort Schweiz wichtigen Änderungen und 
begrüsst die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der hiesigen Fondswirt-
schaft gegenüber dem Ausland. Dieses kennt dieses Institut bereits und be-
wirtschaftet es erfolgreich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            
 


